
 
  

 Öffentliche Bekanntmachung 

Bebauungsplan Nr. 1/96 (480) 3. Änderung, Gösselnhof - Haus der Wissenschaft und 
Weiterbildung  
hier: Beschluss über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch    

(BauGB), Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Kartenausschnitt zu entnehmen: 

 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 24.11.2011 folgenden Beschluss gefasst: 
Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal ausgehängten und zu diesem 
Beschluss gehörenden Bebauungsplanentwurf Nr. 1/96 (480) 3. Änderung, Gösselnhof - 
Haus der Wissenschaft und Weiterbildung nebst der Begründung  vom 22.09.2011 nach § 3 
Abs. 2 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung. 
Der Rat der Stadt Hagen beauftragt die Verwaltung, für den im Sitzungssaal ausgehängten 
und zu diesem Beschluss gehörenden Bebauungsplan Nr. 1/96 (480) 3. Änderung, Gösseln-
hof - Haus der Wissenschaft und Weiterbildung und der Begründung vom 22.09.2011, die 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen durch 
die Planung berührten Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der zuletzt 
gültigen Fassung durchzuführen.  
Die Begründung vom 22.09.2011 ist Bestandteil des Beschlusses und als Anlage Gegens-
tand der Niederschrift.  
Geltungsbereich:  Das Plangebiet umfasst das Grundstück des Arcadeon.  
In dem im Sitzungssaal ausgehängten Lageplan ist das Plangebiet eindeutig dargestellt. 
Dieser Lageplan im Maßstab 1: 500 ist Bestandteil des Beschlusses. 
Nächster Verfahrensschritt:  
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes soll im 4. Quartal 2011 durchgeführt 
werden.  
 

- Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Auslegung 
des Bebauungsplans Nr. 1/96 (480) 3. Änderung, Gösselnhof - Haus der Wissenschaft und 
Weiterbildung - mit der Begründung vom 22.09.2011. 
Der o.g.  Bebauungsplan liegt mit der Begründung  in der Zeit vom 

vom 12.12.2011 bis 13.01.2012 einschließlich 
beim Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung der Stadt Hagen, Histori-
sches Rathaus, Rathausstraße 11, 58095 Hagen, 1. Obergeschoss während der Dienststun-
den (montags, donnerstags von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr, dienstags und mittwochs von 8.30 
Uhr bis 15.45 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) öffentlich aus. Termine außerhalb 
dieser Zeiten können mit dem Sachbearbeiter (Tel.: 207-3786) vereinbart werden. 
 

Hinweis: 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift 
erhoben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben und ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, 
die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
werden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
Folgende umweltbezogenen Stellungnahmen liegen vor: 
 Landschaftspflegerischen Fachbeitrag 
 Umweltbericht 
 

- Die Auslegung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht -. 
 

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die Pläne, die Begründung und die Anlagen im Internet 
einzusehen. Sie erreichen uns auf folgendem Wege: 
www.hagen.de/  (TOP-LINKS) Ämter und Fachbereiche der Stadt Hagen / Fachbereich 
Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung / Verbindliche Bauleitplanung / Bebauungspläne 
im Verfahren 
 

Hagen, 01.12.2011   Jörg Dehm  (Oberbürgermeister) 

 

 
 
 


